
262 B. Gesetzliche Bestimmungen

c) gegen Personen, die wegen eines Verbrechens oder Vergehens Festge
nommene, Verhaftete oder zu einer Strafe mit Freiheitsentzug Ver
urteilte mit Gewalt zu befreien versuchen oder dabei behilflich sind.

(3) Die Anwendung von Schußwaffen ist durch Zuruf oder Abgabe 
eines Warnschusses anzukündigen, sofern nicht die unmittelbar bevor
stehende Gefahr nur durch die gezielte Anwendung der Schußwaffe ver
hindert oder beseitigt werden kann.

(4) Bei der Anwendung von Schußwaffen ist das Leben der Person nach 
Möglichkeit zu schonen. Verletzten ist unter Beachtung der notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen Erste Hilfe zu erweisen, sofern es die Durch
setzung der polizeilichen Maßnahme zuläßt.

(5) Die Anwendung von Schußwaffen gegen Personen, die sich dem 
äußeren Eindruck nach im Kindesalter befinden, ist unzulässig. Das gleiche 
gilt, wenn unbeteiligte Personen gefährdet werden können. Gegen Jugend
liche und weibliche Personen sind nach Möglichkeit Schußwaffen nicht 
anzuwenden.

(6) Die Anwendung von Schußwaffen regelt sich im einzelnen nach der 
vom Minister des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei zu erlas
senden Schußwaffengebrauchsbestimmung.

VIERTER TEIL

Schlußbestimmungen

§ 21

Durchführungsbestimmungen

Der Minister des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei ist berech
tigt, die zur Durchführung erforderlichen Bestimmungen zu erlassen.

§ 22 

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1968 in Kraft.

Berlin, den 11. Juni 1968

Der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik
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